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Rundbrief Nr. 03 / 2022 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
unser Rundbrief hat diese Themen: 

 
1. Umsatzsteuer 
2. Streuartikel 
3. Zentrale Heizölbeschaffung 
 
1. Umsatzsteuer 
 
Ab dem 01. Januar 2023 wird Ihre Kirchengemeinde umsatzsteuerpflichtig. Wir sind für Sie  
aktuell dabei, die dafür notwendigen Strukturen und Abläufe zu schaffen. Ein wesentlicher Punkt 
dabei ist die Integration der Gruppierungen in das Rechnungswesen Ihrer Kirchengemeinde. 
Denn nur so können wir in Ihrem Namen richtige und vollständige Umsatzsteueranmeldungen 
abgeben.  
 
Wir haben bereits alle Gruppierungen gebeten, uns einen Fragebogen auszufüllen und  
zurückzugeben. Nur so wissen wir, welche Gruppierung voraussichtlich umsatzsteuerpflichtige 
Umsätze haben und können das weitere Vorgehen individuell mit jeder Gruppierung klären. 
 
Bitte geben Sie bei Rückfragen von Verantwortlichen, unsere zentrale Mail-Adresse  
umsatzsteuer@vst-obrigheim.de zu diesem Thema weiter, damit diese sich mit uns in  
Verbindung setzen können. Wir wollen das Thema mit den Verantwortlichen gemeinsam  
besprechen um gute Lösungen für die künftige Umsatzsteuerpflicht Ihrer Kirchengemeinde zu 
finden. 
 
Auch Sie wollen wir über das Thema informieren. Wir planen gerade für Sie ein Infotreffen. Die 
Einladung folgt.  
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2. Streuartikel 
 
Geschenke an Dritte können steuer- und sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn sein. Damit 
wir das prüfen können, sind Geschenke immer zu dokumentieren (Empfänger, Betrag, Anlass). 
Das Dokumentationsblatt kennen und nutzen Sie regelmäßig. 
 
Die Steuerverwaltung lässt es zu, dass kleinere Artikel an größere Gruppen ausgegeben werden 
könne, ohne dass es sich hierbei um Arbeitslohn handelt. Deshalb müssen die Empfänger nicht 
einzeln dokumentiert werden. Zu den Empfängern können beispielsweise gehören 
 

- Mitarbeitende 
- Ehrenamtliche 
- Firmlinge, Kommunionkinder, Ministranten 
- Senioren 
- Jubilare (runde Geburtstage, Goldene / Diamantene Hochzeit). 

 
Diese Regelung haben wir bislang für Geschenke mit einem Wert von maximal 5,00 €  
angewendet. Ab sofort erhöhen wir diesen Betrag auf 10,00 € je Geschenke. Bis zu diesem  
Betrag müssen Sie also nichts dokumentieren. Es genügt ein Hinweis auf der Rechnung, z.B. 
 
„Geschenk Firmlinge“, „Aufmerksamkeit Mitarbeitende und Ehrenamtliche“, „Geburtstagsge-
schenke Senioren“. 

 

3. Zentrale Heizölbeschaffung 
 
Im April werden wir wieder zentral für alle Kirchengemeinden und Kindergärten Heizöl  
beschaffen. Unser Ziel ist es, dass alle Tanks befüllt werden und alle Gebäude dann mit dieser 
Befüllung ausreichend versorgt sind. Dies müsste normalerweise dann für eine Heizperiode  
ausreichen. Damit stellen wir sicher, dass  
 

• alle Heizöltanks vor Beginn der nächsten Heizperiode vollständig gefüllt sind; 

• Heizöl zu einem relativ günstigen Preis eingekauft wird sowie 

• der Heizölverbrauch innerhalb einer Heizperiode anhand der nachgefüllten Heizölmenge 
leicht festgestellt werden kann.  

 
Eine weitere Heizölbeschaffung zu einem anderen Zeitpunkt ist von uns aus nicht geplant. Bitte 
melden Sie sich bis spätestens Donnerstag, 14.04.2022, bei uns (per Mail an  
cornelia.kolbeck@vst-obrigheim.de), falls wir Heizöl für Sie mitbestellen sollen. Um die  
Bestellung für die Kitas kümmern sich unsere Geschäftsführer*innen. 
Für die Bestellung benötigen wir folgende Infos:  
 

• Gebäude (Bezeichnung, Straße, Hausnummer, Ort) 

• benötigte Heizölmenge in l 

• Ansprechpartner vor Ort für die Anlieferung (Name und Telefonnummer) 
 

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Kolbeck (Telefon 06261-9719-13) zur Verfügung.   Ihre Verwal-
tungsbeauftragten klären dieses Vorgehen in den nächsten Tagen mit den  
Verantwortlichen in Ihrer Kirchengemeinde. 
 

 
Viele Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
das Team der Verrechnungsstelle 


